
 

 

Senatsverwaltung für Kultur und    Berlin, den 20.05.2026 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt     Telefon 9(0) 228 - 617 

- II A -         E-Mail: friedemann.walther@kultur.berlin.de 

        

 

 

An  

den Vorsitzenden des Hauptausschusses  

über  

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin  

über  

Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

Projekte von besonderer politischer Bedeutung 

 

Kapitel 0850 – Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt – Kultur 

Titel 68406 – Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 

 

Rote Nr.:    2487, 2638 

Vorgang:   90. Sitzung des Hauptausschusses vom 14.11.2025 

101. Sitzung des Hauptausschusses vom 29.04.2026 

 

Ansätze: Kapitel 0850 / Titel 68406, Teilansatz 8   

 abgelaufenes Haushaltsjahr 2025: 10.000.000 € 

 laufendes Haushaltsjahr 2026: 8.000.000 € 

 kommendes Haushaltsjahr 2027: 8.000.000 € 

 Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres 2025:  8.994.162,52 € 

 Verfügungsbeschränkungen 2026: 172.500 € 

 Aktuelles Ist (Stand: 15.05.2026) 430.443,37 € 

 Gesamtausgaben  € 

 

 

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 

 

„SenKultGZ wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 10.06.2026 zum 

Bericht rote Nummer 2638 die Ergebnisse der Verwendungsnachweisprüfung zu den 

Projekten mit besonderer politischer Bedeutung darzustellen. Weiter wird um eine 

Auflistung der Projekte gebeten, die eine Vollfinanzierung erhalten haben, einschließlich 

der jeweiligen Begründung nach LHO.“ 
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Die Fraktion Die Linke hat die folgenden Fragen eingereicht: 

 

„Wir bitten um eine vollständige Auflistung aller Projekte, die eine Vollfinanzierung (ohne 

Eigenanteil) erhalten haben, inklusive der Begründung im Sinne der 

Landeshaushaltsordnung (§ 44 LHO). Der Bericht wird zu Ende Mai erbeten.“ 

 

 

Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. 

 

Hierzu wird berichtet: 

 

Ein Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung liegt noch nicht vor. Die Frist für die 

Einreichung der Verwendungsnachweise durch die Zuwendungsempfänger war der 

30.04.2026. In mehreren Fällen wurde aufgrund eines verlängerten Projektzeitraums 

Fristverlängerung beantragt und bewilligt.  

 

Nach Eingang der Verwendungsnachweise ist gemäß LHO eine kursorische Prüfung 

innerhalb einer Frist von 3 Monaten vorgesehen. Im Anschluss erfolgt je nach 

Zuwendungsumfang oder bei festgestellten Beanstandungen eine vertiefte Prüfung.  

 

Folgende Projekte haben eine Vollfinanzierung ohne Anrechnung eines Eigenanteils 

erhalten:  

 

- Zera Institut e.V., Projekt „Kultur-Think-Tank gegen Antisemitismus“ 

- Mid East Freedom Forum e.V. „Rassismus- und antisemitismuskritische Forschung, 

Bildung und Empowerment“ 

- Mid East Freedom Forum e.V., Filmprojekt „Kinderperspektiven: Hand in Hand in 

Israel“ 

 

Die SenKultGZ hatte seinerzeit über die Ausnahme von der Erforderlichkeit der Einbringung 

eines Eigenanteils gemäß § 44 LHO entschieden und dies bei den genannten Projekten mit 

einer „hohen politischen Wichtigkeit dieser Projekte vor allem im Umfeld der neuen 

Städtepartnerschaft mit Tel Aviv“ begründet. 

 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

Alexander Straßmeir 

 




